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16 räumlich relevante Ä nderung im V ergleich zum ÖEK Nr. 1 - Nummer lt. Änderungsliste

ZIELE/MASSNAHMEN
Übernahme aus ÖEK 1 und aktuelle Ergänzungen
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Dipl.-Ing. Gerhard Altmann
Ingenieurbüro für R aumplanung
4710 Griesk irchen, Industriestraße 28

GR IES KIR CHEN 20.06.2018

GEMEINDE R IEDAU
FLÄCHENW IDMUNGS PLAN

DES  GEMEINDER ATES

EV . NR .

ÖEK 2

ÖFFENTLICHE AUFLAGE BES CHLUS S
AUFLAGE V ON BIS Z AHL

DATUM

R UNDS IEGEL BÜ R GER MEIS TER /IN R UNDS IEGEL BÜ R GER MEIS TER /IN

GENEHMIGUNG
DER  OÖ. LANDES R EGIER UNG

KUNDMACHUNG

R UNDS IEGEL BÜ R GER MEIS TER /IN

KUNDMACHUNG V OM

ANS CHLAG AM

ABNAHME AM

V ER OR DNUNGS PR ÜFUNG
DUR CH DAS  AMT DER  OÖ. LANDES R EGIER UNG

PLANV ER FAS S ER /IN

R undsiegel/S tempel Ort Datum Unterschrift

NAME:

ANS CHR IFT:

--
--

TEIL B - ÖR TLICHES  ENTW ICKLUNGS KONZ EPT NR .2

2018

M 1:10.000TEXTLICHE FESTLEGUNGEN - ERLÄUTERUNGEN:

I) Beschränk ungen der Baulandentwick lung erfolgen durch S iedlungsgrenzen, Grünk eile 
oder Grünzüge, dort wo aufgrund der Lage, der angrenzenden Nutzungen, Immissionen oder 
sonstiger Interessensk onflik te eine Ausdehnung der Baulandflächen ausgeschlossen 
werden soll. In diesen Bereichen sind k leinräumige Erweiterungen ohne zusätzliche 
Bauplatzschaffung (z.B. zur Erweiterung bestehender Gebäude oder zur Errichtung von 
Garagen und Nebengebäuden) bis etwa 300m² zulässig. 
II) Bei der Festlegung von variablen S iedlungsgrenzen k önnen diese Grenzen
im untergeordneten Ausmaß überschritten werden (z.B. bis zur Bauplatztiefe bei W ). 

IV ) Im unmittelbaren Nahbereich von bestehenden und geplanten W ohngebäuden (mind. 50m), 
dürfen k eine Neuaufforstungen vorgenommen werden.
Bei Neuaufforstungen ist gegenüber nördlich davon gelegenen, landwirtschaftlich genutzten 
Flächen ein Abstand von mindestens 15m und gegenüber östlich und westlich gelegenen 
landwirtschaftlich genutzten Flächen ein solcher von mindestens 10m einzuhalten. 
Gegenüber südlich von Aufforstungsflächen gelegenen landwirtschaftlich genutzten Flächen 
reicht die im Alm- u. Kulturflächenschutzgesetz vorgesehene 5m breite S chutzzone.

III) Die landschaftlichen V orrangzonen entlang von Gewässern und W aldflächen sind von
besonderer ökologischer Bedeutung und von besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild.

V I) Ausnahmen vom Aufschließungsbeitrag: Z ur S tärk ung und zum wirtschaftlichen Betrieb 
der Infrastruk tur und S icherstellung einer geordneten Bebauung sind Ausnahmen vom 
Aufschließungsbeitrag nur in bestehenden Dorfgebieten zulässig 

V II) Die ausgewiesenen Bauerwartungslandflächen übertreffen den prognostizierten 
10-Jahresbedarf. Die Planung ist als Optionenmodell zu interpretieren. Aus der im 
Funk tionsplan dargestellten möglichen S iedlungsentwick lung (Bauerwartungsland) k ann k ein 
W idmungsanspruch abgeleitet werden. Die Ak tivierung der Bauerwartungslandflächen hat 
bedarfsgerecht und unter Z ugrundelegung der R aumordnungsgrundsätze (möglichst eine 
bauliche Entwick lung von innen nach außen) zu erfolgen. 
V III) Z ur Mobilisierung des Baulandes sind bei Neuwidmungen von Bauland vetragliche 
R egelungen (§§15, 16 Oö. R OG) anzuwenden. Bei Baulandneuwidmungen ist die 
S icherstellung einer zeitgerechten Bebauung mittels geeigneter Unterlagen
(z.B. Baulandsicherungsvertrag...) nachzuweisen.
IX ) Entlang von Bächen bzw. (nicht dauerhaft) wasserführenden Gräben sind beidufrig 
zumindest 10m breite Gewässerrandstreifen ab der Böschungsoberk ante des Gewässers 
aufgrund ihrer Eigenschaft als Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung von
sämtlichen Bauten bzw. V ersiegelungen freizuhalten. 
Eine standortgerechte Bepflanzung ist erwünscht.

V ) W aldabstand: Bei neuen Baulandwidmungen ist generell ein Abstand von 30m zu 
W aldflächen einzuhalten, der situationsbedingt, nach forstfachlicher Einzelprüfung, 
unterschritten werden k ann.  

FUNKTIONSPLAN
LEGENDE
1. BAULANDKONZEPT:
FUNKTIONEN - GENER ALIS IER TE FLÄCHENW IDMUNG

W ohnfunk tionW F

Mischfunk tionMF

vorrangige Entwick lungsrichtung W F

vorrangige Entwick lungsrichtung BF

Dörfliche S iedlungsfunk tionDF

Betriebliche Funk tion (erfasst die W idmungen MB und B)BF

ENTW ICKLUNGS Z IELE

MÖGLICHE S IEDLUNGS ENTW ICKLUNG / BAUER W AR TUNGS LAND 

Mischfunk tionMF

W ohnfunk tion W F

S iedlungsgrenze maßstabsgetreu

Betriebliche Funk tionBF

R R ück nahme von Bauland
Grundfarbe entsprechend der Funk tion

S onderfunk tion mit Angabe der Z weck bestimmungS F

Pufferfunk tion

Dörfliche S iedlungsfunk tionDF

Handelsfunk tionHF

Trenngrün

2. VERKEHRSKONZEPT:
FUNKTIONEN - GENER ALIS IER TE FLÄCHENW IDMUNG

3. GRÜNLANDKONZEPT:
FUNKTIONEN - GENER ALIS IER TE FLÄCHENW IDMUNG

ENTW ICKLUNGS Z IELE

SONSTIGE - PLANDARSTELLUNGEN
Bauland bebaut 

W ald entsprechend der forstrechtlichen Planung

Gemeindestraße von bes. V erk ehrsbedeutung

Grünzug, -gürtel, -k eil (flächige Darstellung)

Gemeindegrenze

Katastralgemeindegrenze

Gewässer fließend

Hochspannungsfreileitung mit allfälligem S chutzbereich
Energie AG 30 k V

Landschaftliche V orrangzone: Ö - von besonderer ökologischer Bedeutung
LB - von besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild

singulärer S tandort Erholungsfunk tion ohne Flächenangabe!(!(

S onderfunk tion mit Angabe der Z weck bestimmung

S P...S pielplatz

Haltestelle mit 400m-Einzugsbereich!(H

Grünverbindung (Lageverschiebungen je nach Z weck mäßigk eit möglich)

Erholungsfunk tion

GH= Gasthaus
U= Umspannwerk

ÖBB-HB
Hauptbahn

L 562 Landesstraßen L + B

S P - S pielplatz/Park anlage 
S Z  - S portzentrum

F - Friedhof
K - Kleingärten
G - Gärtnerei

S IEDLUNG
1)	Bevölk erungszuwachs von 5% (= Z uwachs ca. 100 Ew.) in 10 Jahren 
zur S icherung und V erbesserung der Infrastruk tur wird angestrebt.
2)	V erhinderung der Z ersiedelung – Konzentration der S iedlungstätigk eit auf die bereits
erschlossenen S iedlungsgebiete mit gut ausgebauter Infrastruk tur (Z entrumsnähe, Nähe zu 
ÖV -Haltestellen, Nähe zu lok aler Infrastruk tur und Nahversorgung; Bebauung im Bereich 
bestehender Infrastruk tur soll V orrang vor neuer S iedlungsentwick lung haben 
3)	S parsamer Umgang mit Grund und Boden bei Nutzungen jeglicher Art: in diesem S inne darf 
für die W ohnbebauung (ausgenommen mehrgeschoßiger W ohnbau) eine Bauplatzgröße von 
1.000m² im R egelfall nicht überschritten werden  
4)	 S icherung der Existenz landwirtschaftl. Betriebe – Nutzungsk onflik te vermeiden durch 
Einhaltung ausreichender Abstände zwischen W ohnnutzung und landwirtschaftlichen Betrieben 
5)	 S chaffung von Arbeitsplätzen durch Betriebsansiedlung – Betriebsflächen k onflik tfrei halten 
(in der R egel 50-100m Abstand zu W ohnnutzungen)
6)	Beteiligung der Grundeigentümer an den entstehenden Kosten bei der Baulandschaffung und 
Herstellung der erforderlichen Infrastruk tur durch Einhebung von Infrastruk turkostenbeiträgen im 
R ahmen von neuen Baulandwidmungen, ohne dadurch die Baulandpreise überdurchschnittlich
zu erhöhen. 
7)	Mobilisierung des Baulandes durch Baulandsicherungsverträge bei Neuwidmung von neuen
Baulandwidmungen im S inne des §16 Oö. R OG. 
Ausgenommen in bestehenden Dorfgebieten k eine Ausnahmen vom Aufschließungsbeitrag, 
Insbesondere auch bei neuen Baulandwidmungen (im R ahmen der Erstellung 
Flächenwidmungsplan Nr. 6 und spätere Einzeländerungen)
GR ÜNLAND
8)	W aldflächen mit ihren R ändern und Übergangsbereichen zur Bebauung und/oder zur
landwirtschaftlichen Nutzung werden zur landschaftlichen V orrangzone erk lärt. In landschaftlichen
V orrangzonen sind sämtliche Maßnahmen zu vermeiden, die dem S chutzbedürfnis hinsichtlich
Ök ologie und Landschaftsbild nachhaltig entgegenstehen. 
9)	 Bei Neuaufforstungen ist ein Mindestabstand zu Baulandwidmungen, Bauerwartungsland und 
Bauten im Grünland von 50m einzuhalten 
10)	 Bei neuen Baulandwidmungen ist generell eine Abstand von 30m zu W aldflächen einzuhalten, 
der situationsbedingt, nach forstfachlicher Einzelprüfung, unterschritten werden k ann.  
11)	 Beachtung des Bachuferschutzbereiches durch Freihaltung von mind. 10m breiten Grünzügen
beiderseits der Bachläufe im S inne einer „ök ologischen V orrangfläche“ - V ermeidung weiterer 
Bebauung in diesem Bereich.
12)	 Bestehende Elemente der Natur- und Kulturlandschaft wie Feldheck en, mark ante 
Einzelbäume, wegbegleitender Bewuchs u.ä.m. sollen aufgrund ihrer landschaftlichen Funk tion als 
Gliederungselemente oder ihrer Bedeutung für die Fauna oder als Bodenschutz erhalten, bei
unbedingt notwendiger Entfernung ersetzt und nach Möglichk eit vermehrt werden.  
13)	 S chutz des Orts- und Landschaftsbildes insbesondere in den weit einsehbaren S ichthang- 
und Kuppenzonen
14)	 Beachtung des Oberflächenwasserabflusses und der R etentionsmöglichk eit von 
Oberflächenwasser bei der Baulandschaffung u.a. durch Flächenvorsorge
15)	 S icherung der Hochwasserabflussbereiche gemäß Gefahrenzonenplan Pram 
16)	 S icherstellung einer ausreichenden V ersorgung der W ohngebiete mit Erholungsflächen

V ER KEHR
17)	 Berück sichtigung des Lärmsituation bei jeglicher S iedlungstätigk eit 
18)	 Bei Baulandschaffung und Bauplatzbewilligungen ist besonders auf k urze W egeverbindungen 
und Freihaltung von Fußgängersteigen (wie z.B. in Achleiten) zu achten
19)	 Bei Neuwidmungen ausreichend R aum für den ruhenden V erk ehr sichern (in der R egel 
mind. 2 S tellplätze pro W ohneinheit auf eigenem Grund)

ANGABEN ZU GESONDERT GEKENNZEICHNETEN FLÄCHEN:

1   Erstellung eines städtebaulichen Gesamtk onzeptes im R ahmen der Baulandwidmung
und vor einer Bauplatzbewilligung mit besonderer Beachtung der Lärmsituation; 

S iedlungsgrenze variabel

Z entrumsfunk tionZ F

ortschaftsbezogene AbrundungenA

Hochwasserabflussgebiet HW  30
30-jährliches Hochwasserereignis gem. Gefahrenzonenplan Pram
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